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kehrsgefährdung durch Trunkenheit. Sie 
findet insbesondere Anwendung bei An
griffen gegen gemeinnützige Anlagen 
und Werte, z. B. bei Beschädigungen von 
der Bevölkerung dienenden oder öffent
lich zugänglichen Gegenständen oder 
Einrichtungen, und bei anderen Strafta
ten, die eine Mißachtung der öffentli
chen Ordnung und Sicherheit, ein
schließlich der Verkehrssicherheit zum 
Ausdruck bringen oder die unmittelbar 
mit einer gröblichen Verletzung der Ar
beitsdisziplin verbunden sind, ohne daß 
bereits Asozialität vorliegt (vgl. NJ 
1975/2, S. 34). Diese Verpflichtung ist 
auch dann ein wirksames Mittel zur In
dividualisierung der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit, wenn der Täter sei
nen Arbeitsverpflichtungen wiederholt 
nicht nachkam (z. B. Bummelschichten, 
Krankenscheinfälschungen oder Alko
holgenuß während der Arbeitszeit), 
wenn häufig Störungen im Freizeitbe
reich (z. B Belästigung von Bürgern un
ter Alkoholeinfluß) erfolgten oder an
dere Formen negativen Auftretens im 
Wohngebiet das gesellschaftliche Zusam
menleben der Bürger beträchtlich stör
ten (vgl. NJ 1976/2, S. 36).
Der zeitliche Ausspruch der Freizeitar
beit muß unter Berücksichtigung der 
Grundsätze der Strafzumessung ent
sprechend der Tat und der Täterper
sönlichkeit individuell differenziert er
folgen. Bei weniger schwerwiegenden 
Handlungen und noch nicht verfestigten 
negativen Einstellungen der Täter kann 
schon bei Ausspruch einiger Tage Frei
zeitarbeit das Erziehungsziel erreicht 
werden. Es ist auch zu beachten, ob für 
den Verurteilten, insbesondere bei Ju
gendlichen, Verpflichtungen zum Be
such von Aus- oder Weiterbildungsver
anstaltungen an den Wochenenden be
stehen, so daß durch die Verpflichtung 
zur Freizeitarbeit in einem größeren 
Umfange freie Tage für Erholung feh
len würden. Es sind weiterhin Wieder
gutmachungsverpflichtungen zu berück
sichtigen.
10. Zur fachärtzlichen Heilbehandlung

zur Verhütung weiterer Rechtsverlet
zungen (Abs. 4 Ziff. 6) vgl. § 27.
11. Die Verpflichtung des Verurteilten, 
in bestimmten Abständen über die Er
füllung der ihm auferlegten Pflichten 
zu berichten (Abs. 4 Ziff. 7), steht in di
rektem Zusammenhang mit der Erhö
hung der Rechte der Leiter und der Kol
lektive nach § 32. Diese Pflicht gewähr
leistet die notwendige Kontrolle des Be
währungsprozesses und soll verhindern, 
daß sich der Verurteilte den Bewäh
rungspflichten entzieht. Gegenstand der 
Berichterstattungen sind sowohl die spe
ziellen Verpflichtungen aus Abs. 3 und 4 
— sofern solche ausgesprochen wurden — 
als auch aus Abs. 1; bei Jugendlichen aus 
§ 72 (vgl. OGNJ 1977/16, S. 572).
Mit dem Ausspruch der Verpflichtung 
ist im Urteilstenor festzulegen, in wel
chen Abständen und wem gegenüber zu 
berichten ist. Das hängt z. B. von der 
Art der Straftat, der Täterpersönlich
keit und der Ausgestaltung der Verur- 
teüung auf Bewährung ab.
Kollektive im Sinne der Ziff. 7 sind ins
besondere Arbeitskollektive, denen der 
Verurteilte angehört. Vorrangig sollte 
die erzieherische Kraft der Arbeitskol
lektive durch die Festlegung von Be
richterstattungen genutzt werden. Dem 
Arbeitskollektiv sollte insbesondere 
dann Bericht erstattet werden, wenn es 
eine Bürgschaft übernommen hat, in der 
konkrete Verpflichtungen des Kollek
tivs und des Verurteilten festgelegt sind. 
Ein Schöffenkollektiv ist kein Kollektiv 
im Sinne dieser Bestimmung. Das Ge
richt kann jedoch die Entgegennahme 
einer dem Gericht gegenüber angeord
neten Berichterstattung einem Schöffen
kollektiv übertragen (§15 Abs. 1 der
1. DB zur StPO).
Eine Berichterstattung gegenüber dem 
Leiter ist dann angebracht, wenn zur 
Verwirklichung der Verurteilung auf 
Bewährung (z. B. bei einer Verpflich
tung zur Bewährung am Arbeitsplatz) 
Leitungsmaßnahmen festgelegt wurden 
oder wenn der Leiter bereits Disziplinar
maßnahmen wegen Verstöße gegen die


